
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN zu dem Bebauungsplan "Stiebäcker" und "Bruch"
Erweiterung I in der Ortsgemeinde Rutsweiler a. d. Lauter

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (55 g und 2 Abs.8 BBauG in Verbindung
mit der BauNVO)

1.1 ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen s'ind eingeschossig bis
max. 30 ma Grundfläche zugelassen.

1.2 ÜBIRBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLACHE

a) Bergse'itig der Erschließungsstraße'sind auf den Grundstücksflächen
zwischen den Verkehrsflächen und den vorderen (straßenseitigen) Bau-
grenzen Einfriedungen, Mijllboxen, d'ie im Zusanmenhang mit den Einfrie-
dungen emichtet werden sowie Stellplätze für Kraftfahrzeuge zuge-
lassen, wenn die Sicherheit des Verkehrs gewährleistet ist. Talseitig
der Planstraße sind die Einfriedungen gemäß Ziffer 2.5 dieser Textli-
chen Festsetzungen auszuführen.

b) Auf den unter 1.2 a) angeführten Grundstücksflächen können auch
Garagen zugelassen werden, wenn vor den Garagentoren ein Stauraum
von mindestens 5 m eingehalten wird.

c) Im übrigen sind die Garagen und Nebenanlagen nur innerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen zulässig.

1.3 STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGIN

a) Die im Bebauungsplan zwingend festgesetzten baulichen Anlagen (Fjrst-
richtung) ge'lten nicht für Garagen und untergeordnete Nebeñanlagen.

b) Ausnahmen von der im Bebauungsp'lan zwingend festgesetzten Stellung der
baulichen Anlagen (Firstrichtung) können für Anbauten (Nebentrakte)
eines Hauptgebäudes zugelassen werden, wenn sie sich dem Erscheinungs-
bild des Hauptgebäudes unterordnen.

c) Talseitig der Erschìießungsstraße sind die Garagen in das Hauptgebäude
(t'lohnhaus) zu integrìeren.

1.4 GEBAUDEHOHE

Die Traufhöhe beträgt bei eingeschossigen Gebäuden 3 m, bei zweigeschossigen'Gebäuden 6 m.
Di.e vorgenannten Traufhöhen können in Form von Kniestöcken entsprechend
Tiffer 2.4 erhöht werden.

1.5 AUFSCHÜTTUNGÊN UND ABGRABUNGEN

Aufschijttungen an den natürlichen Geländeflächen sind bis max. 1 m gestattet.

1.6 BAUGRUNDGUTACHTTN

Bei allen Erdbaumaßnahmen ist das Baugrundgutachten vom 27.06.88 des
Baugrundinstitutes Dr. Trischler und Partner, 6100 Darmstadt zu beachten.

2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGËN ($ 9 Aos.4 BBauG in Verbindung mit S 123
Abs.lund5LBau0)

2.1 DACHFORMËN

a) Außer reinen Pultdächern und Schmetter'lingsdächern (nur nach innen
gene'igten_Dächern) sind alle Dachformen im Rahmen der im PIan einge-
tragenen Dachneigungen zugelassen. Ausnahmen .von Dachne'igungen sìeheZiffer 2.2 dieser Festsetzungen.
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b) Dachformen mit verschiedenen Dachne'igungen (2.8. bei außermittigem Fìrst)
s_ind. zugelassen, wenn die Dachneigung der den Straßen zugewandten Dach-
flächen den Festsetzungen des Bebauuñgsplanes entsprecheñ und die den
Straßen abgewandten Dachflächen eine Dachneigung von 18. nicht über-
schrei ten .

gf lü

2.2 DACHNEIGUNGEN

a) Ausnahmen von dem im Bebauungsp'lan festgesetzten Dachneìgungen können für
Anbauten (Nebentrakte) eines Hauptgebäudes zugelassen werden.

b) Die im Bebauungsplan festgesetzten Dachneigungen gelten nicht für Garagen
und untergeordnete Nebenanjagen und Einrichtungen.

2.3 DACHAUFBAUTEN

Dachaufbauten sind nicht zugelassen.

2.4 KNIESTOCKI

Kniestöcke dürfen bei einer Dachneigung von 25 bis 30o die Höhe von 25 cm,
von 31 bis 38' die Höhe von 5o cm und von 39 bis 48o die Höhe von 75 cm,
gemessen von 0K Rohdecke bis UK Fußpfette, nicht überschreiten.

2.5 EINFRITDUNGEN

Die Grundstücke können eingefriedet werden. Bergseitig der Erschließungsstraße
sind entlang der Verkehrsflächen feste Sockel bis zu einer Höhe von 4o cm zuge-
lassen. Die Gesamthöhe der Einfriedung darf 1,2o m über 0K Stral3e nicht über-
schreiten. Talseitig der Erschließungsstraße s'ind Einfriedungen auf die Haus-
fl ucht zurückzusetzen.

?..6 STÜÏZI4AUERN

Soweit Stützmauern entlang der Verkehrsfläche erforderlich sind (bergseitig)
dürfen diese nur bis zu einer Höhe von 1,2o m über Straße emichtet werden.

2.7 GRÜNORDNERiSCHE MASSNAHMEN

Zum freien Feld s'ind Abpflanzungen in Form von einheimischen Bäumen
und Sträuchern vorzunehmen ..

z.B. Eberesche - Sorbus aucupana.
Feldahorn - Acer campestre
Hainbuche - Carpinus betulus,
l¡linterlinde - Tilja cordeia,
Schwarzdorn - Prunus spi nosa,
Hundsrose - Rosa cami na,
Hasel - Cory'lus avel I ana,
Roter Hartriegel - Cornus sanguìnea,
hlei ßdorn - Crataegus monogyna

'Pro Grundstück sind mindestens zwei hochstämmige Bäume zu setzen.
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(DS) Der Ortsbürgermeister


